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Binnenschifffahrt

Sicher an Bord 
Nur mit Weste

Warum ist die Rettungsweste 
überlebenswichtig?

  Die häufigsten Unfälle in der Binnenschifffahrt 
sind Sturzunfälle. Jeder Sturz auf dem freien Deck 
oder im Gangbord birgt die Gefahr des Überbord-
gehens mit dem Risiko des Ertrinkens.

  Auch gute Schwimmer können in Situationen 
kommen, in denen sie sich nicht mehr selbst ret-
ten können. Fällt ein Mensch bereits bewusstlos 
ins Wasser, wird er ertrinken.

  Durch Kälteschock und Unterkühlung steigt das 
Risiko des Ertrinkens. Ein Kälteschock tritt bei 
sehr hohem Temperaturunterschied zwischen 
Haut und Wasser ein und führt zur Hyperventilati-
on, einem unkontrollierbaren Ein- und Ausatmen 
unter Wasser. Auch im Sommer kann durch starke 
Sonneneinstrahlung die Haut soweit aufgeheizt 
werden, dass es zum Kälteschock kommt.

Sicherheit bietet die Rettungsweste. Auch ohne Zu-
tun des Trägers stellt sie eine stabile Schwimmlage 
im Wasser sicher.

Wo kann ich mich informieren?
 • Wenden Sie sich gerne bei weiteren Fragen  

rund um die Rettungsweste an das Referat Binnen-
schifffahrt der BG Verkehr:  
binnenschifffahrt@bg-verkehr.de.

 • Informationen zum Thema Persönliche Schutz-
ausrüstung in der Binnenschifffahrt sowie zum 
Rettungswestenseminar der BG Verkehr finden Sie 
zudem unter www.bg-verkehr.de. 

20
19

/M
at

-N
r.:

 6
70

-3
00

-0
87



Wann müssen Sie eine 
 Rettungsweste benutzen? 

 • bei allen Außenbordsarbeiten
 • beim Benutzen des Beibootes
 • bei Decksarbeiten, wenn die Gefahr des Über-

bordgehens besteht
 • bei Schnee und Eisglätte
 • beim Benutzen des Schwenkbaumes
 • beim Schleusen
 • beim Begehen von Hafenanlagen
 • immer dann, wenn die Gefahr des Überbord - 

gehens bleibt
 • bei Alleinarbeit

Welche ist die richtige? 

Es gibt eine große Auswahl an Rettungswesten. Für den
gewerblichen Einsatz sind nur automatisch aufblasbare
Rettungswesten zugelassen, die das CE-Zeichen tragen. 
Welche Rettungsweste für welchen Einsatz geeignet ist, 
entscheidet der Unternehmer, nachdem er eine Gefähr-
dungsbeurteilung erstellt hat. 

Hilfestellung bietet ihm die DGUV Regel 112-201 für den 
Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen 
Ertrinken. Orientierung bieten auch die Hinweise der 
Hersteller auf den Verpackungen.

Was ist noch zu beachten?

Unterweisung
Der Unternehmer muss jedem Beschäftigten eine 
persönliche Rettungsweste zur Verfügung stellen und 
ihn in der Handhabung unterweisen. Dabei ist die 
Bedienungsanleitung zu beachten. Das Vertrautma-
chen mit der Weste erfolgt durch praktische Übun-
gen. Ein wesentlicher Teil der Unterweisung ist der 
Kurzcheck der Einsatzbereitschaft durch den Träger 
der Rettungsweste.

Prüfung
Rettungswesten müssen mindestens einmal im Jahr 
von einem Sachkundigen geprüft werden. Das Ergeb-
nis ist zu dokumentieren und an Bord mitzuführen.

150 N Rettungswesten: 
 • Für Nutzer in allen Gewässern.
 • Ohnmachtssicher, jedoch einge-

schränkt für Träger mit schwerer, 
wetterfester Kleidung.

 • Rettungsweste für den Standard-
Einsatz.

275 N Rettungswesten: 
 • Beim Tragen von Wetterschutz-

Kleidung und für Nutzer auf ho-
her See mit extrem schwierigen 
 Bedingungen.

 • In fast allen Fällen ohnmachts-
sicher auch mit schwerer Klei-
dung.

Gebotszeichen: Rettungsweste benutzen!

Wartung
Rettungswesten müssen regelmäßig gewartet wer-
den. Die Wartungszyklen sind anhand der Plakette 
erkennbar, sie richten sich nach den Herstelleranga-
ben. Die Wartung darf ausschließlich der Hersteller 
oder eine autorisierte Fachwerkstatt vornehmen.

  Checklisten: Dokumentation der Prüfung

  finden Sie auf der  
Internetseite der  
BG  Verkehr  unter:    
www.bg-verkehr.de/ 
binnenschifffahrt/psa 


